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Die Senatorin für Kinder und Bildung und    Bremen, 17.05.2018          Dr. H. Buhse            Tel.: 361-15871  V o r l a g e   Nr. L 138/19 für die Sitzung der Deputation für Bildung am 12.06.2018  Aufnahme von „Sondermaßnahmen zur Gewinnung von Lehrkräften“  im „Bremischen Ausbildungsgesetz für Lehrämter“  vom 16.05.2006 i. d. F. vom 27. September 2016  A. Problem Der Lehrkräftemangel erfordert weitere Sondermaßnahmen zur Gewinnung von Lehrkräften, die im Bremischen Ausbildungsgesetz für Lehrämter abgebildet werden müssen.  Für das Lehramt an Grundschulen sind die bestehenden und zukünftigen Sondermaßnah-men ebenfalls zu ermöglichen. Bislang ist dies aufgrund der drei Fächer im Grundschullehr-amt sehr schwierig.   B. Lösung/ Sachstand  Die Senatorin für Kinder und Bildung erarbeitet aktuell den Seiteneinstieg U(niversitäre Be-gleitstudien plus Vorbereitungsdienst) zusammen mit dem Ressort Wissenschaft, der Uni-versität Bremen und dem Landesinstitut für Schule unter Einbeziehung des Schulamtes in Bremerhaven.  Auch soll eine Aufnahme der beabsichtigten „Lehrbefähigung in einem Fach“ wie in der „An-erkennungsverordnung für ausländische Lehrkräfteberufsqualifikationen – AV-L“  für einen zukünftig zu entwickelnden Seiteneinstieg L(ehrbefähigung) erfolgen, um mehr Menschen für das Unterrichten der Schüler/innen in Bremen nach den Standards der Kultusministerkonfe-renz (KMK) zu gewinnen.  Für die Sondermaßnahmen zur Gewinnung von Grundschullehrkräften soll eine Reduzierung der Anzahl der Fächer unter Einhaltung der Standards der KMK vorgenommen werden.  Die sich ergebenden Änderungsnotwendigkeiten werden mit dem anliegenden Geset-zesentwurf vorgelegt. Der Gesetzesentwurf enthält folgende wesentliche inhaltliche Bestand-teile:   



2  

 - § 6a wird erweitert um alle Sondermaßnahmen zur Gewinnung von Lehrkräften: 
� Absatz 1: Er definiert den bestehenden Seiteneinstieg A(usbildung im Vorberei-tungsdienst), vorher in § 9 Absatz 1 verankert. 
� Absatz 2: Er definiert weitere Sondermaßnahmen, so den bisherigen Seitenein-stieg B(erufsbegleitende Ausbildung), der zuvor auch in § 9 Absatz 2 verankert war, und den zukünftigen Seiteneinstieg U(niversitäre Begleitstudien plus Vorbe-reitungsdienst). Weitere Sondermaßnahmen können hierunter gefasst werden. 
� Absatz 3: Hier wird ausdrücklich nur für die Sondermaßnahmen die Anzahl der Fächer in der Ausbildung für das Grundschullehramt von drei auf zwei reduziert und gemäß der Standards der KMK die Anteile der Ausbildung für die Fächer Deutsch und Mathematik definiert. 
� Absatz 4: Er dient zur Aufnahme der Lehrbefähigung in einem Fach.  
� Absatz 5: Der Inhalt entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 6a Absatz 2 nun in einer um weitere Sondermaßnahmen ergänzten Fassung.  - § 9 wird verschlankt: 
� Es verbleibt nur der bisherige Absatz 3, Absatz 1 und Absatz 2 sind aus rechts-systematischen Gründen in § 6a aufgenommen worden.  - § 10 wird angepasst an § 6a Absatz 2: 
� Die „berufsbegleitende Ausbildung“ in den Absätzen 2 - 5 – der bisherige Seiten-einstieg B – wird ersetzt durch „Sondermaßnahme nach § 6 Absatz 2“. Das Wort „jeweils“ wird gestrichen, weil - bezogen auf die Sondermaßnahmen - die ent-sprechende Zielsetzung in § 6a Absätze 1 und 2 schon aufgenommen ist.      B. Finanzielle Auswirkungen / Gender-Relevanz Mit dem Gesetzentwurf sind keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen verbunden.  Grundsätzlich betreffen die geplanten Veränderungen Männer und Frauen gleichermaßen. Die Änderung in § 6a Absatz 4 ist die rechtliche Grundlage für den beabsichtigten, neu zu entwickelnden Seiteneinstieg in eine Lehrbefähigung in einem Fach. Es kann möglich sein, dass insbesondere jene Menschen, die hauptsächlich die häusliche Arbeit in den Familien übernehmen, von einer zukünftigen Einführung dieses Seiteneinstiegs profitieren könnten, weil er mit einem geringeren Zeitumfang möglich wäre und keine berufsbiographische Sack-gasse darstellen soll. Überwiegend würden davon Frauen mit einem wissenschaftlichen, nicht lehramtsbezogenen Hochschulabschluss profitieren. 
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C. Weiteres Verfahren  Nach Befassung in der Deputation und im Ausschuss für Wissenschaft, Medien, Daten-schutz und Informationstechnologie und entsprechender Beschlussfassung durch den Senat wird das Beteiligungsverfahren eingeleitet. Anschließend erfolgt die endgültige Beratung durch die Deputation für Bildung und danach die zweite Befassung durch den Senat und die erste und zweite Lesung durch die Bürgerschaft.   D. Beschlussvorschlag   Die staatliche Deputation für Kinder und Bildung nimmt den Entwurf der Änderung des Bremischen Lehrerausbildungsgesetzes in der anliegenden Fassung zur Kenntnis und stimmt dem weiteren Verfahren zu.    In Vertretung    Frank Pietrzok  (Staatsrat)   
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Gesetz zur Änderung des Bremischen Ausbildungsgesetz für Lehrämter - BremLAG Vom XXX Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft (Landtag) beschlos-sene Gesetz: Artikel 1 Das Gesetz über die Ausbildung für das Lehramt an öffentlichen Schulen (Bremi-sches Ausbildungsgesetz für Lehrämter – BremLAG) vom 16. Mai 2006 (Brem.GBl.  2006, 259), das zuletzt durch Gesetz vom 27. September 2016 (Brem.GBl. S. 599 geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 1. § 6a wird wie folgt geändert:  a) Die Überschrift von § 6a wird wie folgt geändert: Die Worte „ Ausbildung in berufsbegleitender Form“ werden durch die Worte „Sondermaßnahmen zur Gewinnung von Lehrkräften“ ersetzt. b) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: „(1) Eine für das Lehramt an öffentlichen Schulen geeignete Hochschulab-schlussprüfung kann im Ausnahmefall als Erste Staatsprüfung für dieses Lehramt anerkannt werden und den Zugang zum Vorbereitungsdienst er-möglichen, der mit der Zweiten Staatsprüfung abschließt. Sofern in dieser Hochschulabschlussprüfung kein bildungswissenschaftliches oder fachdi-daktisches Studium nachgewiesen worden ist, muss der Nachweis im Rah-men der Zweiten Staatsprüfung für die Lehrämter an öffentlichen Schulen erbracht werden.“ c) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt: „(2) Studium und Vorbereitungsdienst können im Ausnahmefall durch eine Ausbildung in einer inhaltlich denselben Grundsätzen unterliegenden Form ersetzt werden. Voraussetzung für die Zulassung ist der Nachweis einer für den beabsichtigten Unterrichtseinsatz geeigneten Hochschulprüfung. Der jeweilige Abschluss der Ausbildung führt zu dem Erwerb einer einem Lehr-amt gleichgestellten Qualifikation. Diese wird der Zweiten Staatsprüfung gleichgestellt.“ d) Nach dem neuen Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: „(3) Die Ausbildung im Rahmen einer Sondermaßnahme für das Lehramt 
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an Grundschulen umfasst abweichend von § 4 Absatz 5 Satz 2 in Verbin-dung mit § 6 Absatz 3 Satz 1 die Fachwissenschaften und die Fachdidakti-ken in zwei Fächern und Bildungswissenschaften. Mindestens im Gesamt-umfang eines Faches müssen dabei Deutsch und Mathematik anteilig ab-gebildet sein.“ e) Nach dem Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt: „(4) Nach erfolgreichem Abschluss einer Sondermaßnahme nach Absatz 1 bis 3 kann die Befähigung zum Unterrichten in einem weiteren Fach über eine Ausbildung am Landesinstitut für Schule und die Erweiterungsprüfung erlangt werden.“ f) Nach dem Absatz 4 wird folgender neuer Absatz 5 eingefügt: „(5) Es kann im Ausnahmefall eine Lehrbefähigung in einem Fach, die keine Lehramtsbefähigung ist, erteilt werden, wenn die Anforderungen der Lehramtsausbildung in Bremen anteilig für dieses Fach und für Bildungs-wissenschaften erfüllt werden. Sofern erforderlich, sind lehramtsbezogene Qualifizierungsmaßnahmen zu absolvieren, um die Voraussetzungen für eine Lehrbefähigung in einem Fach zu erfüllen.“ g) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 6 und wird wie folgt neu gefasst: „(5) Das Nähere über die Voraussetzungen für die Zulassung zur Ausbil-dung und  zur lehramtsbezogenen Qualifizierung im Rahmen der Sonder-maßnahmen zur Gewinnung von Lehrkräften sowie über die Gliederung und Inhalte dieser Sondermaßnahmen kann durch Rechtsverordnungen geregelt werden.“ 2. § 9 wird wie folgt neu gefasst: „Eine außerhalb des Landes Bremen erworbene Lehrbefähigung kann als Befä-higung zu einem Lehramt an öffentlichen Schulen anerkannt werden.“ 3. § 10 wird wie folgt geändert: a) In Absatz 2  aa) werden die Wörter „zur berufsbegleitenden Ausbildung“ gestri-chen und durch die Wörter „zu einer Sondermaßnahme nach § 6 Absatz 2“ ersetzt, bb) wird das Wort „jeweils“ gestrichen. b) In Absatz 3 werden die Wörter „zur berufsbegleitenden Ausbildung“ gestri-chen und durch die Wörter „zu einer Sondermaßnahme nach § 6 Absatz 2“ ersetzt. c) In Absatz 4 werden die Wörter „zur berufsbegleitenden Ausbildung“ gestri-chen und durch die Wörter „zu einer Sondermaßnahme nach § 6 Absatz 2“ ersetzt. d) In Absatz 5  aa) wird nach dem Wort „der“ das Wort „jeweiligen“ eingefügt,  bb) werden nach dem Wort „Prüfungskommissionen“ die Wörter „für die Prüfungen nach Absatz 3“ eingefügt, 
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cc) werden die Wörter „im Rahmen der Zweiten Staatsprüfung“ ge-strichen. Artikel 2 Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. Bremen, den …………..………….. 2018 Der Senat  



 



500 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen 2018 Verkündet am  Nr.   Gesetz über die Ausbildung für das Lehramt an öffentlichen Schulen  (Bremisches Ausbildungsgesetz für Lehrämter – BremLAG) Inhaltsübersicht § 1 Lehrämter an öffentlichen Schulen § 2 Befähigung zum Lehramt an öffentlichen Schulen § 3 Ausbildung § 4 Studium § 5 Praxisbezug des Studiums § 6 Vorbereitungsdienst § 6a Sondermaßnahmen zur Gewinnung von Lehrkräften § 7 Prüfungsgrundsätze § 8 Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer § 9 Gleichstellung von Prüfungen § 10 Staatliches Prüfungsamt § 11 Überprüfung der institutionellen Leistungen § 12 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen § 13 Übergangsregelungen § 1 Lehrämter an öffentlichen Schulen (1) Die Ausbildung für die Lehrämter an öffentlichen Schulen im Lande Bremen bestimmt sich nach diesem Gesetz. Es gibt folgende Lehrämter: 1. das Lehramt an Grundschulen, 2. das Lehramt an Gymnasien/Oberschulen, 3. das Lehramt an berufsbildenden Schulen, 4. das Lehramt für Inklusive Pädagogik Sonderpädagogik. (2) Die unter Absatz 1 aufgeführten Lehrämter befähigen zum Unterricht in weiteren Schularten nach folgender Maßgabe: 



Nr. Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom  501 1. Das Lehramt an Grundschulen befähigt auch zum Unterricht in den Jahrgangsstufen 5 bis 6. 2. Das Lehramt an Gymnasien/Oberschulen befähigt auch zum Unterricht in den allgemeinbildenden Fächern der berufsbildenden Schulen. 3. Das Lehramt an berufsbildenden Schulen befähigt auch zum Unterricht in den Jahrgangsstufen 7 bis 13 der Oberschule sowie in den Jahrgangsstufen 7 bis 12 des Gymnasiums. § 2  Befähigung zum Lehramt an öffentlichen Schulen Die Befähigung zu einem Lehramt nach § 1 wird durch das Bestehen der Zweiten Staatsprüfung für dieses Lehramt nach den Regelungen dieses Gesetzes erworben. § 3 Ausbildung (1) Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zu einem Lehramt an öffentlichen Schulen. (2) Die Ausbildung orientiert sich an in Vereinbarungen zwischen den Bundesländern definierten Standards und soll die Lehrer und Lehrerinnen qualifizieren, wissenschaftlich fundiert eigenständig und verantwortungsbewusst die ihnen im Bremischen Schulgesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen, an der Weiterentwicklung ihrer Schule mitzuwirken und den Anforderungen sich verändernder Schulpraxis gerecht zu werden; dabei sollen Lehrer und Lehrerinnen insbesondere auch befähigt werden, Schüler und Schülerinnen so zu fördern, dass sie unabhängig von ihrer sozialen Herkunft ihr Recht auf Bildung verwirklichen können. Dies schließt die Kompetenz ein, 1. den Unterricht fach- und sachgerecht zu planen, durchzuführen und zu reflektieren und dabei auch fächerübergreifende Themenstellungen einzubinden, 2. durch die Gestaltung von Lernsituationen Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, Zusammenhänge zu erkennen und Gelerntes zu nutzen, sowie ihre Fähigkeiten zum selbstbestimmten Lernen und Arbeiten zu fördern, 3. Informations- und Kommunikationstechnologien didaktisch sinnvoll in den Unterricht zu integrieren, 4. soziale und kulturelle Lebensbedingungen von Schülerinnen und Schülern zu berücksichtigen, Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von Schülerinnen und Schülern zu diagnostizieren, und die Schülerinnen und Schüler im Unterricht und in der Schule gezielt individuell in heterogenen Lerngruppen zu fördern, 5. Werte und Normen zu vermitteln und selbstbestimmtes Urteilen und Handeln von Schülerinnen und Schülern zu unterstützen, 



Nr. Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom  502 6. Leistungen von Schülerinnen und Schülern auf der Grundlage transparenter Beurteilungsmaßstäbe zu erfassen und Lernende und deren Eltern gezielt zu beraten, 7. Gespräche zur Beratung oder Konfliktregulierung mit Schülerinnen, Schülern, Eltern, Ausbildenden und Arbeitskolleginnen und -kollegen zu führen, 8. die notwendigen schulrechtlichen Kenntnisse in ihre Arbeit einzubeziehen, 9. individuell und im Team die eigene Arbeit zu evaluieren und sich fachlich und überfachlich fortzubilden, 10. Verfahren der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Schule anzuwenden. (3) Die Ausbildung gliedert sich in das Studium und den Vorbereitungsdienst. Studium und Vorbereitungsdienst umfassen bildungswissenschaftliche, fachdidaktische und schulpraktische Anteile, das Studium darüber hinaus fachwissenschaftliche Anteile. Im Studium werden die schulpraktischen Anteile ausgehend von der Theorie erschlossen, im Vorbereitungsdienst stehen die pädagogische Praxis und deren theoriegeleitete Reflexion im Zentrum. (4) Studium und Vorbereitungsdienst sind aufeinander abzustimmen. Die Universität und das Landesinstitut für Schule arbeiten bei der Entwicklung und Durchführung der schulpraktischen Studien zusammen. Beide Institutionen entwickeln und gestalten in enger Kooperation übergreifende Entwicklungs- und Qualifizierungsvorhaben. Sie schließen über ihre Kooperationen Vereinbarungen ab. Diese sollen insbesondere umfassen: 1. die Abstimmung von Ausbildungsinhalten und zu vermittelnden Kompetenzen unter Berücksichtigung der in Vereinbarungen zwischen den Bundesländern definierten Standards, 2. die Durchführung von gemeinsamen Evaluationen zu Kooperationsprojekten, 3. die Regelungen des Personaleinsatzes der Universität und des Landesinstituts für Schule für die Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Praktika. (5) Voraussetzung für das Unterrichten der Schülerinnen und Schüler sind deutsche Sprachkompetenzen auf dem Niveau C2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen. Davon abweichend gibt es während der Ausbildung und während besonderer lehramtsbezogener Qualifizierungsmaßnahmen an der Universität und am Landesinstitut für Schule folgende Ausnahmen: 1. Für die Praktikumsphasen im Studium und für universitäre Qualifizierungsmaßnahmen sind Sprachkompetenzen nach den Bestimmungen der Universität maßgeblich. 2. Sofern im Vorbereitungsdienst und in Qualifizierungsmaßnahmen am Landesinstitut für Schule das Niveau nach Satz 1 nicht vorliegt, ist das Vorhandensein deutscher Sprachkompetenzen mindestens auf dem Niveau C1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens erforderlich. Die Referendarin oder der Referendar und die Teilnehmerin oder der Teilnehmer 



Nr. Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom  503 an einer Qualifizierungsmaßnahme müssen sich selbstständig in dieser Zeit begleitend weiterbilden, um das Niveau nach Satz 1 zu erreichen. Es kann der jeweilige Sprachkompetenznachweis verlangt werden. Sofern erst während des Vorbereitungsdienstes festgestellt wird, dass die Sprachkompetenzen auf dem Niveau C1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens fehlen, hat die Referendarin oder der Referendar nach Aufforderung innerhalb einer Frist von drei Monaten diese Kompetenzen nachzuweisen. Geschieht dies nicht, ist die Referendarin oder der Referendar aus dem Beamtenverhältnis zu entlassen. (6) Bei der Senatorin für Kinder und Bildung wird ein Beirat für Lehrerbildung eingerichtet. Er organisiert den Austausch zwischen den an der Lehrerbildung beteiligten Institutionen und berät die Senatorin für Kinder und Bildung und die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz in wesentlichen Angelegenheiten der Lehrerbildung. § 4 Studium (1) Im Lande Bremen wird das Studium für die Lehrämter an der Universität durchgeführt. Das Studium kann nach Entscheidung der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz in einzelnen Fächern auch an einer anderen Hochschule durchgeführt werden. (2) Das Lehramtsstudium besteht aus einem sechssemestrigen Bachelorstudium mit berufspraktischen und berufsfeldbezogenen Anteilen und einer darauf aufbauenden viersemestrigen Masterausbildung (Master of Education). Der Zugang zu einem Masterstudiengang setzt voraus, dass ein Bachelorstudium absolviert und alle Studien- und Prüfungsleistungen für den Abschluss spätestens zwei Wochen nach Lehrveranstaltungsbeginn des Masterstudiengangs gemäß § 48 Absatz 1 Bremisches Hochschulgesetz erbracht sind; das Abschlusszeugnis, das zugleich das Bestehen der Abschlussprüfung nachweist, kann innerhalb einer von den Hochschulen zu bestimmenden, angemessenen Frist nachgereicht werden. (3) Studiengänge mit dem Abschluss des Masters of Education und Bachelorstudiengänge, die hierzu den Zugang eröffnen, bedürfen der Akkreditierung nach Maßgabe der Vereinbarungen der Bundesländer. Dabei wirkt die Senatorin für Kinder und Bildung mit; die Akkreditierung von Studiengängen mit dem Abschluss eines Masters of Education bedarf ihrer Zustimmung. Die gegenseitige Information zwischen der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz und der Senatorin für Kinder und Bildung über die Akkreditierungen ist herzustellen. (4) Die Zugangsordnungen für die Studienangebote mit dem Abschluss des Masters of Education treten sechs Wochen nach Anzeige gegenüber der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz in Kraft, sofern diese nicht innerhalb dieser Frist widerspricht. (5) Das Studium für das Lehramt nach § 1 umfasst nach näherer Maßgabe einer Rechtsverordnung das Studium mindestens zweier Fächer und Bildungswissenschaften. Das Studium des Lehramtes an Grundschulen umfasst die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in drei Fächern und 



Nr. Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom  504 Bildungswissenschaften. Die Senatorin für Kinder und Bildung legt im Einvernehmen mit der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz und der Universität die Fächer und die möglichen Fächerkombinationen und deren Verbindlichkeit für das Lehramtsstudium fest. (6) Der Abschluss des Studiums des Masters of Education wird durch die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz und durch die Senatorin für Kinder und Bildung als Erste Staatsprüfung anerkannt, wenn die Akkreditierung der maßgebenden Studiengänge vorliegt. Im Rahmen der regelmäßigen Reakkreditierung wird die Anerkennung des Abschlusses des Studiums des Masters of Education überprüft. Die Reakkreditierung setzt die Zustimmung der Senatorin für Kinder und Bildung voraus. Die gegenseitige Information zwischen der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz und der Senatorin für Kinder und Bildung über die Reakkreditierungen ist herzustellen. (7) Das Zeugnis über die bestandene Master of Education-Prüfung enthält: 1. die Gesamtnoten der Prüfungen für jedes Unterrichtsfach unter Einbeziehung der jeweiligen Fachwissenschaft und Fachdidaktik, 2. die Gesamtnoten der Prüfungen für Bildungswissenschaften, 3. das Thema und die Bewertung der Masterarbeit, 4. die Gesamtnote der Masterprüfung. § 5 Praxisbezug des Studiums (1) In beiden Studienphasen sind Praktika zu absolvieren und mit Leistungsnachweisen abzuschließen. Die Praktika können in einer Schule, aber auch in außerschulischen Institutionen abgeleistet werden. (2) Die Organisation der Praktika liegt in der Verantwortung der Universität, ihre Durchführung an Schulen obliegt der jeweiligen Schule im Benehmen mit der Universität. Die Praktika insbesondere im Bachelorstudium haben in geeigneter Form der Überprüfung der Berufseignung Rechnung zu tragen. Die Leistungsnachweise werden von der Universität unter Berücksichtigung der Beurteilung durch die Schule bewertet. Die Beurteilung durch die Schule am Ende des Praxissemesters ist der Bewertung durch die Universität beizufügen. Beide Leistungsrückmeldungen sind die Grundlagen für die verbindliche individuelle Beratung durch die Universität in der Nachbereitung des Praxissemesters. (3) Die Praktikumsordnungen, die das Nähere zum Zeitpunkt, zur Dauer und zum Ort der Praktika im Bachelor- und im Masterstudium sowie zu den Inhalten der schulpraktischen Studien regeln, werden von der Universität im Einvernehmen mit der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz und der Senatorin für Kinder und Bildung erlassen. 



Nr. Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom  505 § 6 Vorbereitungsdienst (1) Der erfolgreiche Abschluss des Lehramtsstudiums ist Voraussetzung für die Übernahme in den Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an öffentlichen Schulen. Soweit eine Erste Staatsprüfung abgelegt wird, ist das Bestehen dieser Prüfung Voraussetzung für die Übernahme in den Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an öffentlichen Schulen. (2) Der Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an öffentlichen Schulen wird vom Landesinstitut für Schule organisiert und verantwortet. Ausbildungsstätten sind die öffentlichen Schulen oder die anerkannten Ersatzschulen im Lande Bremen, denen der Referendar oder die Referendarin während des Vorbereitungsdienstes zugewiesen ist, und das Landesinstitut für Schule. (3) Aufgabe des Vorbereitungsdienstes ist die Fortsetzung, Vertiefung und Ergänzung des Studiums für die berufliche Tätigkeit nach § 3. Die Schwerpunkte der Ausbildung im Vorbereitungsdienst liegen 1. in der verantwortlichen Planung, Durchführung und kollegialen Auswertung selbstständiger Unterrichtstätigkeit an Schulen, 2. in der akzeptierenden Gesprächsführung mit Schülerinnen und Schülern sowie Eltern und allen an Schule Beteiligten, 3. in der Umsetzung der rechtlichen Grundlagen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit, 4. in der Gremienarbeit mit dem Ziel der Qualitätsentwicklung des Unterrichts und des übrigen schulischen Lebens sowie 5. in der Reflexion der beruflichen Tätigkeit mit anderen Lehrerinnen und Lehrern. Bei ihrer Ausbildung werden die Referendare und Referendarinnen vom Landesinstitut für Schule und den Schulen beraten und unterstützt. (4) Die Ausbildung im Vorbereitungsdienst kann mit einer Promotion an der Universität verbunden werden. (5) Die reguläre Dauer des Vorbereitungsdienstes beträgt 18 Monate. (6) Das Nähere über die Gliederung und die Inhalte der Ausbildung im Vorbereitungsdienst sowie über die Verbindung des Vorbereitungsdienstes mit einer Promotion regelt eine Rechtsverordnung. § 6a Sondermaßnahmen zur Gewinnung von Lehrkräften (1) Eine für das Lehramt an öffentlichen Schulen geeignete Hochschulabschlussprüfung kann im Ausnahmefall als Erste Staatsprüfung für dieses Lehramt anerkannt werden und den Zugang zum Vorbereitungsdienst ermöglichen, der mit der Zweiten Staatsprüfung abschließt. Sofern in dieser 



Nr. Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom  506 Hochschulabschlussprüfung kein bildungswissenschaftliches oder fachdidaktisches Studium nachgewiesen worden ist, muss der Nachweis im Rahmen der Zweiten Staatsprüfung für die Lehrämter an öffentlichen Schulen erbracht werden. (2) Studium und Vorbereitungsdienst können imm Ausnahmefaall durch eine Ausbildung in einer inhaltlich denselben Grundsätzen unterliegenden Form ersetzt werden. Voraussetzung für die Zulassung ist der Nachweis einer für den beabsichtigten Unterrichtseinsatz geeigneten Hochschulprüfung. Der jeweilige Abschluss der Ausbildung führt zu dem Erwerb einer einem Lehramt gleichgestellten Qualifikation. Diese wird der Zweiten Staatsprüfung gleichgestellt. (3) Die Ausbildung im Rahmen einer Sondermaßnahme für das Lehramt an Grundschulen umfasst abweichend von § 4 Absatz 5 Satz 2 in Verbindung mit § 6 Absatz 3 Satz 1 die Fachwissenschaften und die Fachdidaktiken in zwei Fächern und Bildungswissenschaften. Mindestens im Gesamtumfang eines Faches müssen dabei Deutsch und Mathematik anteilig abgebildet sein. 4) Nach erfolgreichem Abschluss einer Sondermaßnahme nach Absatz 1 bis 3 kann die Befähigung zum Unterrichten in einem weiteren Fach über eine Ausbildung am Landesinstitut für Schule und die Erweiterungsprüfung erlangt werden. (5) Es kann im Ausnahmefall eine Lehrbefähigung in einem Fach, die keine Lehramtsbefähigung ist, in einem Fach erteilt werden, wenn die Anforderungen der Lehramtsausbildung in Bremen anteilig für dieses Fach und für Bildungswissenschaften erfüllt werden. Sofern erforderlich, sind lehramtsbezogene Qualifizierungsmaßnahmen zu absolvieren, um die Voraussetzungen für eine Lehrbefähigung in einem Fach zu erfüllen. (6) Das Nähere über die Voraussetzungen für die Zulassung zur Ausbildung und  zur lehramtsbezogenen Qualifizierung im Rahmen der Sondermaßnahmen zur Gewinnung von Lehrkräften sowie über die Gliederung und Inhalte dieser Sondermaßnahmen kann durch Rechtsverordnungen geregelt werden. § 7 Prüfungsgrundsätze (1) In den Prüfungen, die Voraussetzung für den Erwerb der Lehramtsqualifikation nach diesem Gesetz sind, sind die in diesem Gesetz benannten allgemeinen und fachspezifischen Kompetenzen abzuprüfen. Dabei sind auch Aspekte der Schularten einzubeziehen, in denen die angehenden Lehrerinnen und Lehrer nach § 1 Abs. 2 eingesetzt werden können. Es gelten für die Hochschulprüfungen ergänzend die Prüfungsgrundsätze, die in dem § 62 des Bremischen Hochschulgesetzes festgelegt sind. Die für die Abnahme der Zweiten Staatsprüfung und der Abschlussprüfung der berufsbegleitenden Ausbildung zuständige Stelle ist befugt, von den Prüflingen, die einen Antrag auf Rücktritt von einer Prüfung oder einem Prüfungsteil gestellt haben, die zur Bescheidung des Antrages notwendigen Gesundheitsdaten zu verarbeiten. Für die universitären Prüfungen bleiben die Regelungen des Bremischen Hochschulgesetzes unberührt. (2) Eine Rechtsverordnung regelt das Verfahren der Zweiten Staatsprüfung, unter Berücksichtigung der Bedingungen, die Vereinbarungen der Bundesländer an eine 



Nr. Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom  507 Anerkennung der Lehramtsprüfungen stellen. Die Prüfung muss folgenden Grundsätzen entsprechen: 1. Die Prüfung besteht aus dem Kolloquium zu einer Präsentation, unterrichtspraktischen Prüfungen und dem Prüfungsgespräch. 2. Die Prüfungsteile sind jeweils von mindestens zwei Prüfenden zu bewerten. 3. Das Kolloquium zu einer Präsentation ist in der Regel öffentlich. 4. Referendare und Referendarinnen sind berechtigt, auf Vorschlag der Kandidatin oder des Kandidaten als Mitglieder der Prüfungskommission mit beratender Stimme teilzunehmen. Das Schulgutachten am Ende des Vorbereitungsdienstes fließt in die Benotung der Zweiten Staatsprüfung ein. Satz 2 Nummer 2 gilt entsprechend. (3) Werden die Prüfungsteile oder das Schulgutachten nicht jeweils mindestens mit der Note „ausreichend“ benotet, ist die Zweite Staatsprüfung nicht bestanden. Für die Wiederholung gilt: 1. Die Wiederholung kann sich auf einzelne Prüfungsteile beschränken. Ein nicht bestandener Prüfungsteil kann einmal wiederholt werden. Die Senatorin für Kinder und Bildung kann auf Antrag eine zweite Wiederholung des Kolloquiums zu einer Präsentation oder des Prüfungsgespräches gestatten, wenn ihr Bestehen hinreichend wahrscheinlich ist. 2. Wird die Leistung im Schulgutachten nicht mindestens mit der Note „ausreichend“ bewertet, kann die Ausbildung einmal um sechs Monate verlängert und das Schulgutachten einmal wiederholt werden. Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung hat mindestens die Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung, die Zusammensetzung der Prüfungskommissionen, das Prüfungsverfahren einschließlich der Folgen von Terminversäumnissen und anderen Verstößen gegen verbindliche Prüfungsgrundsätze, die Einbeziehung der vor der Prüfung erbrachten Leistungen und des Schulgutachtens sowie die Bedingungen für das Bestehen oder Nichtbestehen der Prüfungen zu regeln. (4) Die inhaltlichen Prüfungsanforderungen erlässt die Senatorin für Kinder und Bildung. § 8 Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer (1) Die Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer dient der Erweiterung der Qualifikation im Rahmen des jeweils erworbenen Lehramtes. (2) Die Weiterbildung ermöglicht den zusätzlichen Erwerb von Qualifikationen für ein weiteres Unterrichtsfach oder für ein weiteres Lehramt nach § 1 Abs. 1. (3) Die Weiterbildung der Lehrer und Lehrerinnen erfolgt in Ausbildungsveranstaltungen der Universität und des Landesinstituts für Schule. 



Nr. Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom  508 (4) Das Nähere über die Voraussetzungen für die Aufnahme von Weiterbildung, die verschiedenen Möglichkeiten, die inhaltlichen Anforderungen und die Dauer der jeweiligen Weiterbildung regeln die Universität durch Prüfungsordnungen und die Senatorin für Kinder und Bildung durch Rechtsverordnung. Erfolgt die Weiterbildungsmaßnahme durch die Universität Bremen, erlässt die Senatorin für Kinder und Bildung die Rechtsverordnung im Einvernehmen mit der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz. (5) Die Weiterbildung an der Universität und am Landesinstitut für Schule schließt jeweils mit Prüfungen ab. Die Weiterbildung kann auch mit einer umfassenden staatlichen Prüfung abgeschlossen werden. Die Unterrichtsqualifikation für ein weiteres Fach kann auch ohne Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen unmittelbar durch eine Prüfung erworben werden. Mit Ausbildungsveranstaltungen der Universität und des Landesinstituts für Schule gleichwertige Weiterbildungsveranstaltungen an anderen Hochschulen oder Institutionen können durch das Staatliche Prüfungsamt anerkannt werden. Das Nähere wird in Prüfungsordnungen geregelt. Für die Prüfungsordnungen gilt § 7 entsprechend. § 9 Gleichstellung von Prüfungen (3) Eine außerhalb des Landes Bremen erworbene Lehrbefähigung kann als Befähigung zu einem Lehramt an öffentlichen Schulen anerkannt werden. § 10 Staatliches Prüfungsamt (1) Das Staatliche Prüfungsamt ist für die lehramtsbezogenen Prüfungen zuständig. Weiterhin obliegen ihm die Anerkennung der Abschlüsse nach § 9 und die Durchführung von Anerkennungsverfahren. (2) Dem Staatlichen Prüfungsamt obliegen die Planung, Organisation und Durchführung einschließlich der Qualitätssicherung der Zweiten Staatsprüfung und der Abschlussprüfung zu einer Sondermaßnahme nach § 6 Absatz 2 r berufsbegleitenden Ausbildung sowie die Feststellung von Ausgleichsmaßnahmen für ausländische Lehrkräfte jeweils zum Erwerb der Lehramtsqualifikation. (3) Im Rahmen der Durchführung der Zweiten Staatsprüfung, der Abschlussprüfung zu einer Sondermaßnahme nach § 6 Absatz 2 und der Eignungsprüfung bestellt das Staatliche Prüfungsamt die Mitglieder der Prüfungskommissionen für die jeweilige Prüfung. (4) In Abstimmung mit der Senatorin für Kinder und Bildung bestimmt das Staatliche Prüfungsamt Standards für die Prüfungsanforderungen und trifft weitere geeignete Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Zweiten Staatsprüfung, der Abschlussprüfung zu einer Sondermaßnahme nach § 6 Absatz 2 und der Eignungsprüfung. (5) Das Staatliche Prüfungsamt entscheidet über Widersprüche gegen Entscheidungen der jeweiligen Prüfungskommissionen für die Prüfungen nach Absatz 3. 



Nr. Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom  509 § 11 Überprüfung der institutionellen Leistungen Die Universität und das Landesinstitut für Schule haben die Aufgabe, Qualität und Erfolg ihrer Arbeit in der Lehrerbildung regelmäßig zu ermitteln und zu bewerten (interne Evaluierung). Für die Universität bleibt § 69 des Bremischen Hochschulgesetzes unberührt. § 12 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen Soweit dieses Gesetz den Erlass von Rechtsverordnungen vorsieht und nichts anderes in diesem Gesetz bestimmt ist, ist die Senatorin für Kinder und Bildung ermächtigt, sie zu erlassen. § 13 Übergangsregelungen (1) Studierende, die ihr Studium, und Referendarinnen und Referendare, die ihren Vorbereitungsdienst bis zum Ablauf des 28. Dezember 2010 begonnen haben, führen ihr Studium oder ihren Vorbereitungsdienst nach den Bestimmungen des Bremischen Lehrerausbildungsgesetzes vom 16. Mai 2006 (Brem.GBl. S. 259), das durch das Gesetz vom 30. April 2007 (Brem.GBl. S. 315) geändert worden ist, fort, soweit Satz 2 nichts anderes bestimmt. Für den in Satz 1 genannten Personenkreis ist § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 3 unter Berücksichtigung des jeweiligen Ausbildungsstandes am 29. Dezember 2010 entsprechend anzuwenden. (2) Soweit die Verordnung über die Ausstellung einer Anlage zum Zeugnis für den Studienabschluss „Master of Education“ für Studierende nach Absatz 1 geändert werden muss, kann die Ermächtigung des § 4 Absatz 8 in Verbindung mit § 12 des Bremischen Lehrerausbildungsgesetzes in der am 28. Dezember 2010 geltenden Fassung mit der Maßgabe weiter angewendet werden, dass die Senatorin für Kinder und Bildung ermächtigt ist, im Einvernehmen mit der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz die Verordnung zu erlassen.         Der Senat 
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te 1 
 

Allgemeiner Teil 
§ 1 Lehrämter an öffentlichen S

chulen § 1 Lehrämter an öffe
ntlichen Schulen § 1 Lehräm

ter an öffentlichen Schulen 
(1) Die Ausbildung für die Lehräm

ter an öffentlichen Schulen im Lande Bre
-

men bestimmt sich nach diesem G
e-

setz. Es gibt folgende Lehrämter: 1.das Lehramt an Grundschulen, 2.das Lehramt an Gymnasien/Ob
er- schulen, 3.das Lehramt an berufsbildenden
 Schulen, 4.das Lehramt für Inklusive Pädag
ogik Sonderpädagogik. 

 
 

(2) Die unter Absatz 1 aufgeführte
n 

Lehrämter befähigen zum Unterric
ht in 

weiteren Schularten nach folgend
er Maß-

gabe: 1. Das Lehramt an Grundschule
n be-

fähigt auch zum Unterricht in den 
Jahr-

gangsstufen 5 bis 6. 
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 2. Das Lehramt an Gymnasien/O

ber-
schulen befähigt auch zum Unterr

icht in 
den allgemeinbildenden Fächern 

der be-
rufsbildenden Schulen. 3. Das Lehramt an berufsbildend

en 
Schulen befähigt auch zum Unter

richt in 
den Jahrgangsstufen 7 bis 13 der

 Ober-
schule sowie in den Jahrgangsstu

fen 7 bis 
12 des Gymnasiums.  § 2 Befähigung zum Lehramt an

 öffent- lichen Schulen § 2 Befähigung zum Lehramt an
 öffent- lichen Schulen § 2 Befähigung zum Lehramt an

 öffent- lichen Schulen 
Die Befähigung zu einem Lehram

t 
nach § 1 wird durch das Bestehen

 der 
Zweiten Staatsprüfung für dieses 

Lehramt 
nach den Regelungen dieses Ges

etzes 
erworben. 

 
 

§ 3 Ausbildung 
§ 3 Ausbildung 

§ 3 Ausbildung 
(1) Ziel der Ausbildung ist die Bef

ähi-
gung zu einem Lehramt an öffentl

ichen 
Schulen. 
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 (2) Die Ausbildung orientiert sich 

an in 
Vereinbarungen zwischen den Bu

ndeslän-
dern definierten Standards und so

ll die 
Lehrer und Lehrerinnen qualifizier

en, wis-
senschaftlich fundiert eigenständi

g und 
verantwortungsbewusst die ihnen

 im Bre-
mischen Schulgesetz übertragene

n Aufga-
ben zu erfüllen, an der Weiterentw

icklung 
ihrer Schule mitzuwirken und den

 Anforde-
rungen sich verändernder Schulp

raxis ge-
recht zu werden; dabei sollen Leh

rer und 
Lehrerinnen insbesondere auch b

efähigt 
werden, Schüler und Schülerinne

n so zu 
fördern, dass sie unabhängig von

 ihrer so-
zialen Herkunft ihr Recht auf Bildu

ng ver-
wirklichen können. Dies schließt d

ie Kom-
petenz ein, 1. den Unterricht fach- und sach

ge- recht zu planen, durchzuführen un
d 

zu reflektieren und dabei auch fä- cherübergreifende Themenstellun
-

gen einzubinden, 2. durch die Gestaltung von Lern
situa- tionen Schülerinnen und Schüler 

zu 
unterstützen, Zusammenhänge zu
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 erkennen und Gelerntes zu nutze

n, 
sowie ihre Fähigkeiten zum selbs

t-
bestimmten Lernen und Arbeiten 

zu 
fördern, 3. Informations- und Kommunika

tions- technologien didaktisch sinnvoll in
 

den Unterricht zu integrieren, 4. soziale und kulturelle Lebensb
edin- gungen von Schülerinnen und Sc

hü-
lern zu berücksichtigen, Lernvora

us-
setzungen und Lernprozesse von

 
Schülerinnen und Schülern zu dia

g-
nostizieren, und die Schülerinnen

 
und Schüler im Unterricht und in d

er 
Schule gezielt individuell in hetero

-
genen Lerngruppen zu fördern, 5. Werte und Normen zu vermitt

eln und selbstbestimmtes Urteilen un
d 

Handeln von Schülerinnen und Schülern zu unterstützen, 6. Leistungen von Schülerinnen 
und Schülern auf der Grundlage trans

pa-
renter Beurteilungsmaßstäbe zu e

r-
fassen und Lernende und deren E

l-
tern gezielt zu beraten, 



Gesetz über die Ausbildung für
 das Lehramt an öffentlichen Sc

hulen  
(Bremisches Ausbildungsgeset

z für Lehrämter – BremLAG) 
vom: 26.05.2006; in der Fassung vom: 06.10.2016  

Neufassung Änderung 
Begründung 

 
Synopse BremLAG 2018        Sei

te 5 
 7. Gespräche zur Beratung oder

 Kon- fliktregulierung mit Schülerinnen, Schülern, Eltern, Ausbildenden un
d 

Arbeitskolleginnen und -kollegen 
zu 

führen, 8. die notwendigen schulrechtlic
hen Kenntnisse in ihre Arbeit einzubez

ie-
hen, 9. individuell und im Team die ei

gene Arbeit zu evaluieren und sich fach
-

lich und überfachlich fortzubilden,
 

10. Verfahren der Qualitätsentwic
klung und Qualitätssicherung in der Schule anzuwenden. (3) Die Ausbildung gliedert sich in
 das 

Studium und den Vorbereitungsdi
enst. 

Studium und Vorbereitungsdienst
 umfas-

sen bildungswissenschaftliche, fa
chdidak-

tische und schulpraktische Anteile
, das 

Studium darüber hinaus fachwiss
enschaft-

liche Anteile. Im Studium werden 
die 

schulpraktischen Anteile ausgehe
nd von 

der Theorie erschlossen, im Vorb
erei- 
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 tungsdienst stehen die pädagogis

che Pra-
xis und deren theoriegeleitete Ref

lexion im 
Zentrum. (4) Studium und Vorbereitungsdie

nst 
sind aufeinander abzustimmen. D

ie Uni-
versität und das Landesinstitut für

 Schule 
arbeiten bei der Entwicklung und 

Durch-
führung der schulpraktischen Stud

ien zu-
sammen. Beide Institutionen entw

ickeln 
und gestalten in enger Kooperatio

n über-
greifende Entwicklungs- und Qua

lifizie-
rungsvorhaben. Sie schließen übe

r ihre 
Kooperationen Vereinbarungen a

b. Diese 
sollen insbesondere umfassen: 1. die Abstimmung von Ausbildu

ngsin- halten und zu vermittelnden Komp
e-

tenzen unter Berücksichtigung de
r in 

Vereinbarungen zwischen den Bu
n-

desländern definierten Standards
, 

2. die Durchführung von gemein
samen Evaluationen zu Kooperationspro

-
jekten, 
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 3. die Regelungen des Personal

einsat- zes der Universität und des Lande
s-

instituts für Schule für die Vorbere
i-

tung, Begleitung und Nachbereitu
ng 

der Praktika. (5) Voraussetzung für das Unterri
chten 

der Schülerinnen und Schüler sin
d deut-

sche Sprachkompetenzen auf dem
 Niveau 

C2 des Gemeinsamen europäisch
en Re-

ferenzrahmens für Sprachen. Dav
on ab-

weichend gibt es während der Au
sbildung 

und während besonderer lehramt
sbezoge-

ner Qualifizierungsmaßnahmen a
n der 

Universität und am Landesinstitut
 für 

Schule folgende Ausnahmen: 1. Für die Praktikumsphasen im 
Stu- dium und für universitäre Qualifizi

e-
rungsmaßnahmen sind Sprachko

m-
petenzen nach den Bestimmunge

n 
der Universität maßgeblich. 2. Sofern im Vorbereitungsdiens

t und in Qualifizierungsmaßnahmen am
 

Landesinstitut für Schule das Nive
au 

nach Satz 1 nicht vorliegt, ist das 
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 Vorhandensein deutscher Sprach

-
kompetenzen mindestens auf dem

 
Niveau C1 des Gemeinsamen eu

ro-
päischen Referenzrahmens erfor- derlich. Die Referendarin oder de

r 
Referendar und die Teilnehmerin 

o-
der der Teilnehmer an einer Qual

ifi-
zierungsmaßnahme müssen sich selbstständig in dieser Zeit beglei

-
tend weiterbilden, um das Niveau

 
nach Satz 1 zu erreichen. Es kann der jeweilige Sprachkom

pe-
tenznachweis verlangt werden. So

-
fern erst während des Vorberei- tungsdienstes festgestellt wird, da

ss 
die Sprachkompetenzen auf dem 

Ni-
veau C1 des Gemeinsamen europ

ä-
ischen Referenzrahmens fehlen, h

at 
die Referendarin oder der Referen

-
dar nach Aufforderung innerhalb e

i-
ner Frist von drei Monaten diese Kompetenzen nachzuweisen. Ge- schieht dies nicht, ist die Referend

a-
rin oder der Referendar aus dem Beamtenverhältnis zu entlassen. 
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 (6) Bei der Senatorin für Kinder un

d Bil-
dung wird ein Beirat für Lehrerbild

ung ein-
gerichtet. Er organisiert den Austa

usch 
zwischen den an der Lehrerbildun

g betei-
ligten Institutionen und berät die S

enatorin 
für Kinder und Bildung und die Se

natorin 
für Wissenschaft, Gesundheit und

 Ver-
braucherschutz in wesentlichen A

ngele-
genheiten der Lehrerbildung. 

 
 

§ 4 Studium 
§ 4 Studium 

§ 4 Studium 
(1) Im Lande Bremen wird das Stu

dium 
für die Lehrämter an der Universit

ät durch-
geführt. Das Studium kann nach E

ntschei-
dung der Senatorin für Wissensch

aft, Ge-
sundheit und Verbraucherschutz i

n einzel-
nen Fächern auch an einer ander

en Hoch-
schule durchgeführt werden. 

 
 

(2) Das Lehramtsstudium besteht
 aus 

einem sechssemestrigen Bachelo
rstudium 

mit berufspraktischen und berufsf
eldbezo-

genen Anteilen und einer darauf a
ufbau-

enden viersemestrigen Masteraus
bildung  

 



Gesetz über die Ausbildung für
 das Lehramt an öffentlichen Sc

hulen  
(Bremisches Ausbildungsgeset

z für Lehrämter – BremLAG) 
vom: 26.05.2006; in der Fassung vom: 06.10.2016  

Neufassung Änderung 
Begründung 

 
Synopse BremLAG 2018        Sei

te 10 
 (Master of Education). Der Zugan

g zu ei-
nem Masterstudiengang setzt vor

aus, 
dass ein Bachelorstudium absolvi

ert und 
alle Studien- und Prüfungsleistung

en für 
den Abschluss spätestens zwei W

ochen 
nach Lehrveranstaltungsbeginn d

es Mas-
terstudiengangs gemäß § 48 Abs

atz 1 
Bremisches Hochschulgesetz erb

racht 
sind; das Abschlusszeugnis, das 

zugleich 
das Bestehen der Abschlussprüfu

ng nach-
weist, kann innerhalb einer von de

n Hoch-
schulen zu bestimmenden, angem

esse-
nen Frist nachgereicht werden.  (3) Studiengänge mit dem Abschl

uss 
des Masters of Education und Ba

chelor-
studiengänge, die hierzu den Zug

ang er-
öffnen, bedürfen der Akkreditierun

g nach 
Maßgabe der Vereinbarungen de

r Bun-
desländer. Dabei wirkt die Senato

rin für 
Kinder und Bildung mit; die Akkre

ditierung 
von Studiengängen mit dem Absc

hluss ei-
nes Masters of Education bedarf i

hrer Zu-
stimmung. Die gegenseitige Inform

ation 
zwischen der Senatorin für Wisse

nschaft, 
Gesundheit und Verbraucherschu

tz und  
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 der Senatorin für Kinder und Bildu

ng über 
die Akkreditierungen ist herzustel

len. (4) Die Zugangsordnungen für die
 Stu-

dienangebote mit dem Abschluss
 des 

Masters of Education treten sechs
 Wo-

chen nach Anzeige gegenüber de
r Sena-

torin für Wissenschaft, Gesundhe
it und 

Verbraucherschutz in Kraft, sofern
 diese 

nicht innerhalb dieser Frist widers
pricht.  

 
(5) Das Studium für das Lehramt nach § 1 umfasst nach näherer M

aßgabe 
einer Rechtsverordnung das Stud

ium min-
destens zweier Fächer und Bildun

gswis-
senschaften. Das Studium des Le

hramtes 
an Grundschulen umfasst die Fac

hwissen-
schaften und Fachdidaktiken in dr

ei Fä-
chern und Bildungswissenschafte

n. Die 
Senatorin für Kinder und Bildung 

legt im 
Einvernehmen mit der Senatorin f

ür Wis-
senschaft, Gesundheit und Verbra

ucher-
schutz und der Universität die Fäc

her und 
die möglichen Fächerkombination

en und  
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 deren Verbindlichkeit für das Lehr

amtsstu-
dium fest. (6) Der Abschluss des Studiums d

es 
Masters of Education wird durch d

ie Sena-
torin für Wissenschaft, Gesundhe

it und 
Verbraucherschutz und durch die

 Senato-
rin für Kinder und Bildung als Erst

e Staats-
prüfung anerkannt, wenn die Akkr

editie-
rung der maßgebenden Studiengä

nge vor-
liegt. Im Rahmen der regelmäßige

n Reak-
kreditierung wird die Anerkennung

 des Ab-
schlusses des Studiums des Mas

ters of 
Education überprüft. Die Reakkre

ditierung 
setzt die Zustimmung der Senator

in für 
Kinder und Bildung voraus. Die ge

gensei-
tige Information zwischen der Sen

atorin 
für Wissenschaft, Gesundheit und

 Ver-
braucherschutz und der Senatorin

 für Kin-
der und Bildung über die Reakkre

ditierun-
gen ist herzustellen. (7) Das Zeugnis über die bestand

ene 
Master of Education-Prüfung enth

ält:  
 



Gesetz über die Ausbildung für
 das Lehramt an öffentlichen Sc

hulen  
(Bremisches Ausbildungsgeset

z für Lehrämter – BremLAG) 
vom: 26.05.2006; in der Fassung vom: 06.10.2016  

Neufassung Änderung 
Begründung 

 
Synopse BremLAG 2018        Sei

te 13 
 1. die Gesamtnoten der Prüfung

en für jedes Unterrichtsfach unter Einbe
-

ziehung der jeweiligen Fachwisse
n-

schaft und Fachdidaktik, 2. die Gesamtnoten der Prüfung
en für Bildungswissenschaften, 3. das Thema und die Bewertun
g der Masterarbeit, 4. die Gesamtnote der Masterprü
fung. § 5 Praxisbezug des Studium 

§ 5 Praxisbezug des Studium 
§ 5 Praxisbezug des Studium 

(1) In beiden Studienphasen sind 
Prak-

tika zu absolvieren und mit Leistu
ngsnach-

weisen abzuschließen. Die Prakti
ka kön-

nen in einer Schule, aber auch in 
außer-

schulischen Institutionen abgeleis
tet wer-

den.  
 

 
(2) Die Organisation der Praktika 

liegt in 
der Verantwortung der Universität

, ihre 
Durchführung an Schulen obliegt 

der je-
weiligen Schule im Benehmen mi

t der Uni-
versität. Die Praktika insbesonder

e im Ba-
chelorstudium haben in geeignete

r Form  
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 der Überprüfung der Berufseignun

g Rech-
nung zu tragen. Die Leistungsnac

hweise 
werden von der Universität unter 

Berück-
sichtigung der Beurteilung durch d

ie 
Schule bewertet. Die Beurteilung 

durch 
die Schule am Ende des Praxisse

mesters 
ist der Bewertung durch die Unive

rsität 
beizufügen. Beide Leistungsrückm

eldun-
gen sind die Grundlagen für die v

erbindli-
che individuelle Beratung durch d

ie Uni-
versität in der Nachbereitung des 

Praxis-
semesters. (3) Die Praktikumsordnungen, die

 das 
Nähere zum Zeitpunkt, zur Dauer

 und zum 
Ort der Praktika im Bachelor- und

 im 
M asterstudium sowie zu den Inha

lten der 
schulpraktischen Studien regeln, 

werden 
von der Universität im Einvernehm

en mit 
der Senatorin für Wissenschaft, G

esund-
heit und Verbraucherschutz und d

er Sena-
torin für Kinder und Bildung erlass

en.  
 

  



Gesetz über die Ausbildung für
 das Lehramt an öffentlichen Sc

hulen  
(Bremisches Ausbildungsgeset

z für Lehrämter – BremLAG) 
vom: 26.05.2006; in der Fassung vom: 06.10.2016  

Neufassung Änderung 
Begründung 

 
Synopse BremLAG 2018        Sei

te 15 
 § 6 Vorbereitungsdienst 

§ 6 Vorbereitungsdienst 
§ 6 Vorbereitungsdienst 

(1) Der erfolgreiche Abschluss de
s 

Lehramtsstudiums ist Voraussetz
ung für 

die Übernahme in den Vorbereitu
ngs-

dienst für ein Lehramt an öffentlic
hen 

Schulen. Soweit eine Erste Staats
prüfung 

abgelegt wird, ist das Bestehen d
ieser 

Prüfung Voraussetzung für die Üb
er-

nahme in den Vorbereitungsdiens
t für ein 

Lehramt an öffentlichen Schulen.  
 

 
(2) Der Vorbereitungsdienst für ei

n 
Lehramt an öffentlichen Schulen w

ird vom 
Landesinstitut für Schule organisi

ert und 
verantwortet. Ausbildungsstätten 

sind die 
öffentlichen Schulen oder die ane

rkannten 
Ersatzschulen im Lande Bremen,

 denen 
der Referendar oder die Referend

arin 
während des Vorbereitungsdienst

es zuge-
wiesen ist, und das Landesinstitut

 für 
Schule. 
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 (3) Aufgabe des Vorbereitungsdie

nstes 
ist die Fortsetzung, Vertiefung und

 Ergän-
zung des Studiums für die beruflic

he Tä-
tigkeit nach § 3. Die Schwerpunkt

e der 
Ausbildung im Vorbereitungsdiens

t liegen 1. in der verantwortlichen Planun
g, Durchführung und kollegialen Aus

-
wertung selbstständiger Unter- richtstätigkeit an Schulen, 2. in der akzeptierenden Gesprä

chs- führung mit Schülerinnen und Sch
ü-

lern sowie Eltern und allen an Schule Beteiligten, 3. in der Umsetzung der rechtlich
en Grundlagen im Rahmen der beruf

li-
chen Tätigkeit, 4. in der Gremienarbeit mit dem 

Ziel der Qualitätsentwicklung des Unte
r-

richts und des übrigen schulische
n 

Lebens sowie 5. in der Reflexion der berufliche
n Tä- tigkeit mit anderen Lehrerinnen un

d 
Lehrern. 
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 Bei ihrer Ausbildung werden die R

e-
ferendare und Referendarinnen vom Landesinstitut für Schule und

 
den Schulen beraten und unter- stützt. (4) Die Ausbildung im Vorbereitun

gs-
dienst kann mit einer Promotion a

n der 
Universität verbunden werden. 

 
 

(5) Die reguläre Dauer des Vorbe
rei-

tungsdienstes beträgt 18 Monate.
  

 
(6) Das Nähere über die Gliederu

ng 
und die Inhalte der Ausbildung im

 Vorbe-
reitungsdienst sowie über die Ver

bindung 
des Vorbereitungsdienstes mit ein

er Pro-
motion regelt eine Rechtsverordn

ung. 
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 § 6a Ausbildung in  berufsbegleitender Form 

§ 6a Ausbildung in  berufsbegleitender Form Sonde
rmaß-

nahmen zur Gewinnung von Le
hrkräf- ten § 6a Sondermaßnahmen zur Ge

win- nung von Lehrkräften 
(1) Der Vorbereitungsdienst kann

 in Aus-
nahmefällen durch eine Ausbildun

g in einer 
die Lehrertätigkeit begleitenden, d

enselben 
Grundsätzen unterliegenden Form

 ersetzt 
werden (berufsbegleitende Aus

bildung). 
(…) 

(1) Eine für das Lehramt an öff
entlichen 

Schulen geeignete Hochschula
bschluss-

prüfung kann im Ausnahmefall 
als Erste 

Staatsprüfung für dieses Lehra
mt aner-

kannt werden und den Zugang zu
m Vorbe-

reitungsdienst ermöglichen, der
 mit der 

Zweiten Staatsprüfung abschließ
t. Sofern 

in dieser Hochschulabschlussprü
fung kein 

bildungswissenschaftliches oder
 fachdi-

daktisches Studium nachgewiese
n worden 

ist, muss der Nachweis im Rah
men der 

Zweiten Staatsprüfung für die L
ehrämter 

an öffentlichen Schulen erbracht w
erden. Verschoben aus § 9 Absatz 1 hier

in.  
(…) Voraussetzung für die Zulas

sung zur 
berufsbegleitenden Ausbildung 

ist der 
Nachweis einer für den beabsicht

igten Un-
terrichtseinsatz geeigneten Hoch

schulprü-
fung sowie eine längere beruflic

he Tätig-
keit. 

(2) Studium und Vorbereitungsdi
enst kön-

nen inm Ausnahmefaällen durch e
ine Aus-

bildung in einer inhaltlich d
enselben  

Grund-sätzen unterliegenden For
m ersetzt 

werden.  
Die alte Formulierung wird ergänz

t um wei-
tere Sondermaßnahmen und um

 § 9 Ab-
satz 2. Bremen sorgt für die Einha

ltung der 
Standards der Lehrerbildung, um

 die Leis-
tungsergebnisse der Schüler/inn

en syste-
matisch zu fördern und zu verbes

sern.  
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Voraussetzung für die Zulassung
 zur be-

rufsbegleitenden Ausbildung ist d
er Nach-

weis einer für den beabsichtigte
n Unter-

richtseinsatz geeigneten Hoch
schulprü-

fung sowie eine längere beruflic
he Tätig-

keit. Der jeweilige Abschluss de
r Ausbil-

dung führt zu dem Erwerb ein
er einem 

Lehramt gleichgestellten Qua
lifikation. 

Diese wird der Zweiten Staa
tsprüfung 

gleichgestellt.  
Die längere berufliche Tätigkeit wi

rd als Vo-
raussetzung aufgehoben, weil die

 Kriterien 
für ein Bedarfsfach in Bremen dif

ferenziert 
und dadurch erweitert worden s

ind. Dies 
eröffnet mehr Spielräume für di

e Gewin-
nung von Seiteneinsteigerinnen. 

 (3) Die Au
sbildung im Rahmen einer Son- dermaßnahme für das Lehramt an

 Grund-
schulen umfasst abweichend von

 § 4 Ab-
satz 5 Satz 2 in Verbindung mit § 

6 Absatz 
3 Satz 1 die Fachwissenschaften 

und die 
Fachdidaktiken in zwei Fächern u

nd Bil-
dungswissenschaften. Mindesten

s im Ge-
samtumfang eines Faches müsse

n dabei 
Deutsch und Mathematik anteilig 

abgebil-
det sein. 

Die Standards für dieses Lehram
t geben 

vor, dass Deutsch und Mathema
tik fach-

wissenschaftlich und fachdidaktis
ch antei-

lig in der Ausbildung abgebildet s
ein müs-

sen. In der Lehramtsausbildung in
 Bremen 

wird dies umgesetzt, bei Sonder
maßnah-

men ist dies ebenfalls zu berück
sichtigen, 

wobei jeweils Deutsch und Ma
thematik 

nicht als ganzes Fach studiert wer
den müs-

sen. 
 (4) Nach e

rfolgreichem Abschluss einer Sondermaßnahme nach Absatz 1
 bis 3 

kann die Befähigung zum Unterric
hten in  

F
o
r
m
a
t
ie
r
t
: Einzug: Erste Zeile:  0 cm
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einem weiteren Fach über eine Au
sbil-

dung am Landesinstitut für Schule
 und die 

Erweiterungsprüfung erlangt werd
en. 

 
(5) Es kann im Ausnahmefall eine

 Lehr-
befähigung in einem Fach, die ke

ine Lehr-
amtsbefähigung ist, erteilt werden

, wenn 
die Anforderungen der Lehramtsa

usbil-
dung in Bremen anteilig für dieses

 Fach 
und für Bildungswissenschaften e

rfüllt 
werden. Sofern erforderlich, sind 

lehramts-
bezogene Qualifizierungsmaßnah

men zu 
absolvieren, um die Voraussetzun

gen für 
eine Lehrbefähigung in einem Fac

h zu er-
füllen. 

Begründung: Ermöglichung de
r Unter-

richtserlaubnis gab es schon – 
nun wird 

dieser Sprachgebrauch an die AV
-L „Lehr-

befähigung in einem“ angepasst. 
(2) Das Nähere über die Vorausse

tzun-
gen für die Zulassung zur Ausbild

ung in 
berufsbegleitender Form sowie üb

er die 
Gliederung und Inhalte dieser Aus

bildung 
regelt eine Rechtsverordnung. 

( 2 6) Das Nähere über die Voraus
set-

zungen für die Zulassung zur Aus
bildung 

und zur lehramtsbezogenen Qual
ifizierung 

im Rahmen der Sondermaßnahm
en zur 

Gewinnung von Lehrkräften n ber
ufsbe-

gleitender Form sowie über die G
liederung 

und Inhalte dieser Ausbildung Son
der-

maßnahmen kann durch regelt ein
e 

Rechtsverordnungen geregelt we
rden. Begründung: Erweiterung der bish

erigen 
Regelungen 

F
o
r
m
a
t
ie
r
t
: Nicht Hervorheben

F
o
r
m
a
t
ie
r
t
: Nicht Hervorheben
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 § 7 Prüfungsgrundsätze 

§ 7 Prüfungsgrundsätze 
§ 7 Prüfungsgrundsätze 

(1) In den Prüfungen, die Vorauss
et-

zung für den Erwerb der Lehramts
qualifi-

kation nach diesem Gesetz sind, 
sind die 

in diesem Gesetz benannten allge
meinen 

und fachspezifischen Kompetenze
n abzu-

prüfen. Dabei sind auch Aspekte 
der 

Schularten einzubeziehen, in den
en die 

angehenden Lehrerinnen und Leh
rer 

nach § 1 Abs. 2 eingesetzt werde
n kön-

nen. Es gelten für die Hochschulp
rüfungen 

ergänzend die Prüfungsgrundsätz
e, die in 

dem § 62 des Bremischen Hochs
chulge-

setzes festgelegt sind. Die für die
 Ab-

nahme der Zweiten Staatsprüfung
 und der 

Abschlussprüfung der berufsbegle
itenden 

Ausbildung zuständige Stelle ist b
efugt, 

von den Prüflingen, die einen Ant
rag auf 

Rücktritt von einer Prüfung oder e
inem 

Prüfungsteil gestellt haben, die zu
r Be-

scheidung des Antrages notwend
igen Ge-

sundheitsdaten zu verarbeiten. Fü
r die 

universitären Prüfungen bleiben d
ie Rege-

lungen des Bremischen Hochschu
lgeset-

zes unberührt.  
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 (2) Eine Rechtsverordnung regelt

 das 
Verfahren der Zweiten Staatsprüf

ung, un-
ter Berücksichtigung der Bedingu

ngen, die 
Vereinbarungen der Bundeslände

r an eine 
Anerkennung der Lehramtsprüfun

gen stel-
len. Die Prüfung muss folgenden 

Grund-
sätzen entsprechen: 1. Die Prüfung besteht aus dem 

Kollo- quium zu einer Präsentation, unte
r-

richtspraktischen Prüfungen und dem Prüfungsgespräch. 2. Die Prüfungsteile sind jeweils 
von mindestens zwei Prüfenden zu be

-
werten. 3. Das Kolloquium zu einer Präs

enta- tion ist in der Regel öffentlich. 4. Referendare und Referendarin
nen sind berechtigt, auf Vorschlag der

 
Kandidatin oder des Kandidaten a

ls 
Mitglieder der Prüfungskommissio

n 
mit beratender Stimme teilzuneh- men. Das Schulgutachten am Ende des

 
Vorbereitungsdienstes fließt in die
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 Benotung der Zweiten Staatsprü- fung ein. Satz 2 Nummer 2 gilt en

t-
sprechend. (3) Werden die Prüfungsteile oder

 das 
Schulgutachten nicht jeweils mind

estens 
mit der Note „ausreichend“ benote

t, ist die 
Zweite Staatsprüfung nicht bestan

den. Für 
die Wiederholung gilt: 1. Die Wiederholung kann sich a

uf ein- zelne Prüfungsteile beschränken.
 

Ein nicht bestandener Prüfungste
il 

kann einmal wiederholt werden. Die Senatorin für Kinder und Bil- dung kann auf Antrag eine zweite
 

Wiederholung des Kolloquiums zu
 

einer Präsentation oder des Prü- fungsgespräches gestatten, wenn
 

ihr Bestehen hinreichend wahr- scheinlich ist. 2. Wird die Leistung im Schulgut
ach- ten nicht mindestens mit der Note

 
„ausreichend“ bewertet, kann die 
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 Ausbildung einmal um sechs Mo- nate verlängert und das Schulgut- achten einmal wiederholt werden.

 
Die Ausbildungs- und Prüfungsord

nung 
hat mindestens die Voraussetzun

gen für 
die Zulassung zur Prüfung, die Zu

sam-
mensetzung der Prüfungskommis

sionen, 
das Prüfungsverfahren einschließ

lich der 
Folgen von Terminversäumnissen

 und an-
deren Verstößen gegen verbindlic

he Prü-
fungsgrundsätze, die Einbeziehun

g der 
vor der Prüfung erbrachten Leistu

ngen 
und des Schulgutachtens sowie d

ie Bedin-
gungen für das Bestehen oder Nic

htbeste-
hen der Prüfungen zu regeln. (4) Die inhaltlichen Prüfungsanfor

derun-
gen erlässt die Senatorin für Kind

er und 
Bildung. 

 
 

§ 8 Weiterbildung der  Lehrerinnen und Lehrer 
§ 8 Weiterbildung der  Lehrerinnen und Lehrer 

§ 8 Weiterbildung der  Lehrerinnen und Lehrer 
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 (1) Die Weiterbildung der Lehrerin

nen 
und Lehrer dient der Erweiterung 

der Qua-
lifikation im Rahmen des jeweils e

rworbe-
nen Lehramtes.  

 
 

(2) Die Weiterbildung ermöglicht d
en 

zusätzlichen Erwerb von Qualifika
tionen 

für ein weiteres Unterrichtsfach od
er für 

ein weiteres Lehramt nach  § 1 Ab
s. 1.  

 
(3) Die Weiterbildung der Lehrer u

nd 
Lehrerinnen erfolgt in Ausbildungs

veran-
staltungen der Universität und des

 Lan-
desinstituts für Schule. 

 
 

(4) Das Nähere über die Vorausse
tzun-

gen für die Aufnahme von Weiterb
ildung, 

die verschiedenen Möglichkeiten,
 die in-

haltlichen Anforderungen und die 
Dauer 

der jeweiligen Weiterbildung rege
ln die 

Universität durch Prüfungsordnun
gen und 

die Senatorin für Kinder und Bildu
ng durch 

Rechtsverordnung. Erfolgt die We
iterbil-

dungsmaßnahme durch die Unive
rsität 

Bremen, erlässt die Senatorin für 
Kinder  

 



Gesetz über die Ausbildung für
 das Lehramt an öffentlichen Sc

hulen  
(Bremisches Ausbildungsgeset

z für Lehrämter – BremLAG) 
vom: 26.05.2006; in der Fassung vom: 06.10.2016  

Neufassung Änderung 
Begründung 

 
Synopse BremLAG 2018        Sei

te 26 
 und Bildung die Rechtsverordnun

g im Ein-
vernehmen mit der Senatorin für W

issen-
schaft, Gesundheit und Verbrauch

er-
schutz. (5) Die Weiterbildung an der Univ

ersität 
und am Landesinstitut für Schule 

schließt 
jeweils mit Prüfungen ab. Die We

iterbil-
dung kann auch mit einer umfass

enden 
staatlichen Prüfung abgeschlosse

n wer-
den. Die Unterrichtsqualifikation fü

r ein 
weiteres Fach kann auch ohne Te

ilnahme 
an Weiterbildungsveranstaltungen

 unmit-
telbar durch eine Prüfung erworbe

n wer-
den. Mit Ausbildungsveranstaltun

gen der 
Universität und des Landesinstitu

ts für 
Schule gleichwertige Weiterbildun

gsveran-
staltungen an anderen Hochschul

en oder 
Institutionen können durch das St

aatliche 
Prüfungsamt anerkannt werden. D

as Nä-
here wird in Prüfungsordnungen g

eregelt. 
Für die Prüfungsordnungen gilt  § 

7 ent-
sprechend. 

 
 

§ 9 Gleichstellung von Prüfung
en § 9 Gleichstellung vo

n Prüfungen § 9 Gleichs
tellung von Prüfungen 
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 (1) Eine für das Lehramt an öffent

lichen 
Schulen geeignete Hochschulabs

chluss-
prüfung kann als Erste Staatsprüf

ung für 
dieses Lehramt anerkannt werden

. Sofern 
in dieser Hochschulabschlussprüf

ung kein 
bildungswissenschaftliches oder f

achdi-
daktisches Studium nachgewiese

n worden 
ist, muss der Nachweis im Rahme

n der 
Zweiten Prüfung für die Lehrämte

r an öf-
fentlichen Schulen erbracht werde

n. Das 
Nähere zur Ermöglichung des Se

itenein-
stiegs in eine Lehramtsqualifikatio

n und 
des Seiteneinstiegs in eine Unterr

ichtser-
laubnis, die keine Lehramtsqualifi

kation 
ist, kann durch Rechtsverordnung

 geregelt 
werden. 

(1) Eine für das Lehramt an öffent
lichen 

Schulen geeignete Hochschulabs
chluss-

prüfung kann als Erste Staatsprüf
ung für 

dieses Lehramt anerkannt werden
. Sofern 

in dieser Hochschulabschlussprüf
ung kein 

bildungswissenschaftliches oder f
achdi-

daktisches Studium nachgewiese
n worden 

ist, muss der Nachweis im Rahme
n der 

Zweiten Prüfung für die Lehrämte
r an öf-

fentlichen Schulen erbracht werde
n. Das 

Nähere zur Ermöglichung des Se
itenein-

stiegs in eine Lehramtsqualifikatio
n und 

des Seiteneinstiegs in eine Unterr
ichtser-

laubnis, die keine Lehramtsqualifi
kation 

ist, kann durch Rechtsverordnung
 geregelt 

werden. 
Begründung: Verschoben in § 6a 

aus 
rechtssystematischen Gründen 

(2) Der Abschluss der berufsbegle
iten-

den Ausbildung führt zu dem Erw
erb einer 

einem Lehramt gleichgestellten Q
ualifika-

tion. Diese wird der Zweiten Staat
sprüfung 

gleichgestellt. 
(2) Der Abschluss der berufsbegle

iten-
den Ausbildung führt zu dem Erw

erb einer 
einem Lehramt gleichgestellten Q

ualifika-
tion. Diese wird der Zweiten Staat

sprüfung 
gleichgestellt. 

Begründung: Verschoben in § 6a 
und dort 

erweitert.  
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 (3) Eine außerhalb des Landes Br

emen 
erworbene Lehrbefähigung kann a

ls Befä-
higung zu einem Lehramt an öffen

tlichen 
Schulen anerkannt werden. 

(3) Eine außerhalb des Landes Br
emen 

erworbene Lehrbefähigung kann a
ls Befä-

higung zu einem Lehramt an öffen
tlichen 

Schulen anerkannt werden. 
 

§ 10 Staatliches Prüfungsamt 
§ 10 Staatliches Prüfungsamt 

§ 10 Staatliches Prüfungsamt 
(1) Das Staatliche Prüfungsamt is

t für 
die lehramtsbezogenen Prüfunge

n zustän-
dig. Weiterhin obliegen ihm die An

erken-
nung der Abschlüsse nach § 9 un

d die 
Durchführung von Anerkennungsv

erfah-
ren. 

 
 

(2) Dem Staatlichen Prüfungsamt
 oblie-

gen die Planung, Organisation un
d Durch-

führung einschließlich der Qualitä
tssiche-

rung der Zweiten Staatsprüfung u
nd der 

Abschlussprüfung zur berufsbegle
itenden 

Ausbildung sowie die Feststellung
 von 

Ausgleichsmaßnahmen für auslän
dische 

Lehrkräfte jeweils zum Erwerb de
r Lehr-

amtsqualifikation.  
(2) Dem Staatlichen Prüfungsamt

 oblie-
gen die Planung, Organisation un

d Durch-
führung einschließlich der Qualitä

tssiche-
rung der Zweiten Staatsprüfung u

nd der 
Abschlussprüfung zu  einer Sonde

rmaß-
nahme nach § 6 Absatz 2 r berufs

beglei-
tenden Ausbildung sowie die Fest

stellung 
von Ausgleichsmaßnahmen für au

sländi-
sche Lehrkräfte jeweils zum Erwe

rb der 
Lehramtsqualifikation. 
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 (3) Im Rahmen der Durchführung

 der 
Zweiten Staatsprüfung, der Absch

lussprü-
fung zur berufsbegleitenden Ausb

ildung 
und der Eignungsprüfung bestellt 

das 
Staatliche Prüfungsamt die Mitglie

der der 
Prüfungskommissionen für die jew

eilige 
Prüfung.  

(3) Im Rahmen der Durchführung
 der 

Zweiten Staatsprüfung, der Absch
lussprü-

fung zu r einer Sondermaßnahme 
nach § 6 

Absatz 2 berufsbegleitenden Ausb
ildung 

und der Eignungsprüfung bestellt 
das 

Staatliche Prüfungsamt die Mitglie
der der 

Prüfungskommissionen für die jew
eilige 

Prüfung.  
 

(4) In Abstimmung mit der Senato
rin für 

Kinder und Bildung bestimmt das 
Staatli-

che Prüfungsamt Standards für di
e Prü-

fungsanforderungen und trifft weit
ere ge-

eignete Maßnahmen zur Qualitäts
siche-

rung der Zweiten Staatsprüfung, d
er Ab-

schlussprüfung zur berufsbegleite
nden 

Ausbildung und der Eignungsprüf
ung.  (4) In Abstimmung mit der Senato

rin für 
Kinder und Bildung bestimmt das 

Staatli-
che Prüfungsamt Standards für di

e Prü-
fungsanforderungen und trifft weit

ere ge-
eignete Maßnahmen zur Qualitäts

siche-
rung der Zweiten Staatsprüfung, d

er Ab-
schlussprüfung zu r einer Sonderm

aß-
nahme nach § 6 Absatz 2  berufsb

eglei-
tenden Ausbildung und der Eignu

ngsprü-
fung. 

 
(5) Das Staatliche Prüfungsamt e

nt-
scheidet über Widersprüche gege

n Ent-
scheidungen der Prüfungskommis

sionen 
im Rahmen der Zweiten Staatsprü

fung. (5) Das Staatliche Prüfungsamt e
nt-

scheidet über Widersprüche gege
n Ent-

scheidungen der jeweiligen Prüfu
ngskom-

missionen für die Prüfungen nach
 Absatz 

3 im Rahmen der Zweiten Staatsp
rüfung.  
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 § 11 Überprüfung der institution

ellen Leistungen § 11 Überprüfung der institution
ellen Leistungen § 11 Überprüfung der institution

ellen Leistungen 
Die Universität und das Landesins

titut 
für Schule haben die Aufgabe, Qu

alität 
und Erfolg ihrer Arbeit in der Lehr

erbildung 
regelmäßig zu ermitteln und zu be

werten 
(interne Evaluierung). Für die Uni

versität 
bleibt § 69 des Bremischen Hochs

chulge-
setzes unberührt.  

 
 

§ 12 Ermächtigung zum Erlass 
von Rechtsverordnungen  

§ 12 Ermächtigung zum Erlass 
von Rechtsverordnungen  

§ 12 Ermächtigung zum Erlass 
von Rechtsverordnungen 

Soweit dieses Gesetz den Erlass 
von 

Rechtsverordnungen vorsieht und
 nichts 

anderes in diesem Gesetz bestim
mt ist, ist 

die Senatorin für Kinder und Bildu
ng er-

mächtigt, sie zu erlassen . 
 

 
§ 13 Übergangsregelungen 

§ 13 Übergangsregelungen 
§ 13 Übergangsregelungen 

(1) Studierende, die ihr Studium, u
nd 

Referendarinnen und Referendare
, die ih-

ren Vorbereitungsdienst bis zum A
blauf 

des 28. Dezember 2010 begonne
n haben,  
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 führen ihr Studium oder ihren Vor

berei-
tungsdienst nach den Bestimmun

gen des 
Bremischen Lehrerausbildungsge

setzes 
vom 16. Mai 2006 (Brem.GBl. S. 2

59), das 
durch das Gesetz vom 30. April 2

007 
(Brem.GBl. S. 315) geändert word

en ist, 
fort, soweit Satz 2 nichts anderes

 be-
stimmt. Für den in Satz 1 genann

ten Per-
sonenkreis ist § 3 Absatz 2 und §

 6 Absatz 
3 unter Berücksichtigung des jewe

iligen 
Ausbildungsstandes am 29. Deze

mber 
2010 entsprechend anzuwenden.

 (2) Soweit die Verordnung über d
ie 

Ausstellung einer Anlage zum Zeu
gnis für 

den Studienabschluss „Master of 
Educa-

tion“ für Studierende nach Absatz
 1 geän-

dert werden muss, kann die Ermä
chtigung 

des § 4 Absatz 8 in Verbindung m
it § 12 

des Bremischen Lehrerausbildung
sgeset-

zes in der am 28. Dezember 2010
 gelten-

den Fassung mit der Maßgabe we
iter an-

gewendet werden, dass die Sena
torin für 

Kinder und Bildung ermächtigt ist,
 im Ein- 
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 vernehmen mit der Senatorin für W

issen-
schaft, Gesundheit und Verbrauch

er-
schutz die Verordnung zu erlasse

n.  Der Senat  
 

  


